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zient -0,36). Das verdeutlicht, dass CO2-
Emissionen zunehmend in die Preisbildung
am Immobilienmarkt einfließen.

Deepki-Chef Bryant nennt fünf Faktoren
fürmehrEnergieeffizienz, die innerhalb eines
Gebäudes beeinflusst werden können. „Rich-
tige Wartung spart rund 5% des Energiever-
brauchs, die richtigeEinstellungderAnlagen-
technik fügt nochmal 15% bis 20% an Einspa-
rungen hinzu“, rechnet er vor. „Ein vollstän-
diger Austausch vonHeiz- undKühlsystemen
bringt nochmals bis zu 30% und die Isolation
kann 40% beisteuern.“ Der schwerste Teil
bleibe allerdings die Änderung in denVerhal-
tensmustern der Gebäudenutzer. „Dadurch
lassen sich manchmal 5% einsparen, manch-
mal aber auch bis zu 40%.“

Eine wichtige Erkenntnis der Deepki-
Untersuchungen ist, dass ein verlässlicher

D eepki, ein Software- und Daten-
unternehmen für die Messung
und Überprüfung von Energieef-
fizienz in Gebäuden, hat seinen

jährlichen Nachhaltigkeitsindex vorgelegt.
Demnach ist die Energieintensität des
gewerblich investierbaren Gebäudebestands
inEuropa imVergleich zumBasisjahr 2022, in
dem der Index das erste Mal erhoben wurde,
deutlich gesunken. Logistikgebäude verrin-
gerten ihren Endenergieverbrauch, gemes-
sen in kWh/qm, imSchnitt um20%,Bürosum
16%, Gesundheitsimmobilien um 13% und
Wohngebäude um 12%. Es gebe aber keinen
Grund, bei denBemühungenummehrNach-
haltigkeit nachzulassen, findet Vincent Bry-
ant, Mitgründer und CEO von Deepki.

„Wir haben unseren jährlichen Deepki-
Index nun zum vierten Mal veröffentlicht“,
sagt Bryant. „Der Energieverbrauch von
Gebäuden ist zwar rückläufig, aber das hat
vor allem ökonomische Gründe. So sind etwa
die Büroleerstände in größeren Städten in
Deutschland im Jahresvergleich um 27%
gestiegen.“ Das führe logischerweise zu
einem niedrigeren Endenergieverbrauch in
dieser Nutzungsart. „DieHaushalte sind zwar
etwas vorsichtiger, was den Energiever-
brauch angeht, weil die Heizkosten gestiegen
sind. Es gibt aber immer noch viel zu tun, vor
allem in Bezug auf die technischen Verbesse-
rungen der Gebäude.“ Einsparungen, die nur
auf einer wirtschaftlichen Schwächephase
beruhen, könnten schnell wieder zunichtege-
macht werden. Der Hotelsektor etwa habe
seinen Verbrauch im Vergleich zu 2022
schrittweise um 18% ausgeweitet, passend
zur Erholung der Belegungsrate nach dem
Ende der Corona-Pandemie.

Wie sich die energetische Ertüchtigung
von Gebäuden wirtschaftlich auszahlt, hat
der Berater und Bewerter Wüest Partner in
einer Anfang Oktober veröffentlichten Studie
empirisch untersucht. Demnach erzielen
energieeffiziente Gebäude im Vergleich zum
Median einenWertaufschlag von bis zu 4,7%.
Emissionsintensive Objekte müssen hinge-
gen entsprechende Abschläge hinnehmen.
Für die Studie hatWüest Partner 766 Immobi-
lientransaktionen von Berliner Mehrfami-
lienhäusern in den Jahren 2022 bis 2025 ana-
lysiert. Diese Anzahl beinhaltete reineWohn-
gebäude ebenso wie gemischt genutzte
Objekte.

Bei allen 766 Liegenschaften wurden
Energiebedarfsberechnungen durchgeführt
und die CO2-Emissionen simuliert. Um
deren Einfluss auf den Wert der Immobilie
möglichst genau zu ermitteln, rechneten die
Studienverfasser Faktoren wie Lage, Baujahr
und Zustand des Gebäudes heraus, ebenso
wie das jeweilige Zins- und Mietniveau. Es
ergab sich, dass jedes zusätzliche Kilogramm
CO2-Emission proQuadratmeter und Jahr im
Schnitt zu einem Preisabschlag von rund
2 Euro/qm führt. Bezogen auf einen Median-
Kaufpreis von 2.672,85 Euro/qmergeben sich
merkliche Wertzuwächse für effiziente
Gebäude und deutliche Nachteile für ineffi-
ziente Objekte.

Das ökonometrische Modell, das für die
Untersuchung eingesetzt wurde, weist auf
Basis des statistischen Bestimmtheitsmaßes
eine Erklärungskraft von rund 71% auf. Damit
ist sichergestellt, dass die Preisvariationen im
Berliner Markt in hohem Maß abgebildet
werden. Zudem zeigt sich, dass sich der sta-
tistische Zusammenhang im Zeitablauf ver-
festigt. Während im Jahr 2022 der Zusam-
menhang zwischen Emission und Kaufpreis
statistisch kaum messbar war (Korrelations-
koeffizient -0,08), war er schon zwei Jahre
später deutlich sichtbar (Korrelationskoeffi-

regulatorischer Rahmen den grünen Über-
gang erleichtert. „Die Politik sollte allerdings
langfristige Ziele setzen und nicht die Fristen
und Zulassungskriterien ständig verändern“,
findet Bryant. „Macht die Regulierung ein-
fach – und lasst dann Unternehmen und
Märkte reagieren und sich organisieren.“ Die
technischen Lösungen seien da. „Energieeffi-
zienz ist auch nicht Teil einer grünen Utopie,
sondern notwendig, um unsere Ökonomien
anpassungsfähig und widerstandsfähig zu
machen und um die Abhängigkeit von Dritt-
ländern zu verringern.“ Ulrich Schüppler

„Macht die
Regulierung

einfach“
Energieeffizienz. Obwohl sich die Umrüstung der

Immobilien zunehmend in deren Wert niederschlägt,
bleibt sie schleppend. Deepki-CEO Bryant sieht ein

Problem in der erratischen Regulierung.

Deepki-Chef Vincent Bryant ist
überzeugt, dass gute Regulierung
dabei hilft, Gebäude nachhaltiger

zu machen. Quelle: Deepki

Einsparungen sind oft
konjunkturell getrieben

Pandion ist auf die Entwicklung hochwertiger
Büro- undWohnprojekte fokussiert. Nunmel-
det das Unternehmen eine „laufende Neu-
strukturierung der Finanzierung“. Details zu
besagter Neustrukturierung gibt es nicht. In
derMeldung heißt es, mit einem Finanzinves-
tor sei eine Vereinbarung im Volumen von
100 Mio. Euro abgeschlossen worden. „Diese
Finanzierung für bestehende Projekte ist Teil
eines umfassenden Konzepts zur Neuaus-
richtung der Finanzierungsstruktur und die
Auszahlung stellt eine wichtige Vorausset-
zung für die Gewährleistung der Liquidität
dar.“ Allerdings sind die Mittel noch nicht
auf dem Pandion-Konto: Die Auszahlung
stehe „unter verschiedenen aufschiebenden
Bedingungen. Dazu gehört auch die Verlän-
gerung und/oder Refinanzierung von ver-
schiedenen wesentlichen bestehenden Ver-
bindlichkeiten der Gruppe“, heißt es.

Wie hoch die aktuelle Gesamtsumme der
Pandion-Verbindlichkeiten ist, teilt das
Unternehmen auf Anfrage nicht mit. Die
Konzernbilanz von 2024 weist Bankverbind-
lichkeiten von insgesamt 1,1 Mrd. Euro aus.
Das Volumen der Grundstücksvorräte/Pro-
jekte wird mit 1,7 Mrd. Euro beziffert. Dazu
zählt eine Anleihe und ein Programm mit
Schuldscheindarlehen im Volumen von
90 Mio. Euro, das 2018 gestartet, danach auf-
gestockt und teilweise refinanziert wurde.
Große laufende Projekte der Pandion-
Gruppe sind das Bürohaus Officehome Rise
in Düsseldorf und mehrere Wohn-Develop-
ments in Berlin, München und weiteren
Großstädten.

2021 emittierte das Unternehmen eine
Anleihe über 45 Mio. Euro mit 5,5% Kupon
und planmäßiger Rückzahlung im Februar
2026. Ob sie weiterhin mit der pünktlichen
Rückzahlung ihrer Anleihe rechnen können,
ist offen. Die Gläubiger der Anleihe sollen in
den kommendenWochen informiert werden.
Pandion „prüft derzeit auch das weitere Vor-
gehen in Bezug auf die Anleihe 2021/2026“,
heißt es als Antwort dazu. In der Vergangen-
heit erwiesen sichMeldungen über eineNeu-
strukturierung von Finanzierungen bei kapi-
talmarktorientierten Unternehmen zuweilen
als Vorboten einer Sanierung von Verbind-
lichkeiten nach dem StaRUG-Rahmen, etwa
bei Branicks und ESPG. Dies sei hier aber
nicht der Fall, betont Pandion. „Es handelt
sich um eine strategische Neuausrichtung
der Finanzierung, nicht um die Vorbereitung
eines StaRUG-Verfahrens.“ Pandion arbeite
an einer „tragfähigen, langfristig ausgerichte-
ten Gesamtstruktur“. Monika Leykam

Pandion
finanziert um
Schulden. Der Projektentwickler
Pandion muss seine
Finanzierung restrukturieren. In
der Bilanz 2024 stehen Kredite
über 1,1 Mrd. Euro.

Das Bundesbauministerium hat unmittelbar
nach dem finalen Ja für den Bau-Turbo den
Kontakt zu Praxisvertretern gesucht. Wenige
Stunden, nachdem der Bundesrat am Freitag
grünes Licht für das Gesetzesbündel gab,
startete die zuständige Ministerin Verena
Hubertz (SPD) eine virtuelle Konferenz. Zu
der hatten sichmehr als 2.000Personenange-
meldet – Entscheidungsträger aus Städten
und Gemeinden, aber auch Mitarbeiter von
Verbänden oder sonstige Interessierte. Der
Link stand auf der Ministeriumshomepage,
Hubertz hatte im Bundestag darauf aufmerk-
sam gemacht.

Bei der Onlinezusammenkunft stellte die
Ministerin das Projekt erneut vor. Der Bau-

Turbo sieht im Kern eine Experimentierklau-
sel für Städte und Gemeinden vor (§ 246e
BauGB). Sie können damit Genehmigungs-
zeiten auf drei Monate verkürzen. Weitere
Änderungen im Baugesetzbuch sollen im
innerstädtischen Raum beispielsweise Auf-
stockungen erleichtern; besonders interes-
sant für den ländlichen Bereich könnten
neue, unkomplizierte Regeln für Bauvorha-
ben in der zweiten Reihe sein. Des Weiteren
hat sich Hubertz mit Bundesumweltminister
Carsten Schneider (SPD) auf flexiblere Lärm-
schutzregeln geeinigt. Vorgaben können
nun auch anders erfüllt werden als mit dem
bisher starren Regelwerk. Der Bau-Turbo gilt
zunächst bis 2030.

Umweltthemen und Artenschutz müssen
nach wie vor behandelt werden, das bedingt
schon europäisches Recht; hier geht es um
die Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen,
unter die Umweltauswirkungen fallen kön-
nen. Vor allem bei größeren Vorhaben im
Außenbereich bleibt somit abzuwarten, wie
der Bau-Turbo wirken kann – zumal Städte
und Gemeinden häufig Landschaftspläne
erstellt haben, die gelten. Anwälte rechnen
außerdem mit Klagen von Umweltver-
bänden.

Insofern ist es vor allem der Innenbereich,
in demdas neueGesetz seine Schlagkraft ent-
falten könnte. Wie viele Wohneinheiten dank
des Turbos zusätzlich entstehen können,
hängt nach Aussage des Ministeriums von
denKommunenab –diese könnendie Instru-
mente anwenden, müssen es aber nicht. Das
Interesse sei enorm, hieß es: Vor der virtuel-
len Konferenz waren um die 300 Fragen und
Anmerkungen eingegangen.

Am 10. November soll eine Werkstatt vor
Ort in Berlin und virtuell starten. Es gehe viel
um Modellvorhaben, ums Lernen voneinan-
der sowie das Klären konkreter Fragen, teilt
das beauftragte Projektbüro mit. Auf die
Veranstaltung folgen monatliche Fachaus-
tauschformate. Kristina Pezzei

Von der Bundesebene in die Praxis
Bau-Turbo. Der Bundesrat nickt die BauGB-Novelle ab. Das Ministerium wirbt
bei Kommunen dafür, die neuen Möglichkeiten zu nutzen. Auf eine erste
Onlinekonferenz sollen regelmäßige Austauschformate folgen, Modellbeispiele
zum Nachahmen anregen. Das Interesse sei groß, heißt es.

Aufstocken in Berlin.
Quelle: Imago, Urheberin: Sabine Gudath

Die schwarz-rote Bundesregierung will den
Ankündigungen von Kanzler Friedrich Merz
(CDU) vom Sommer nun Taten folgen lassen
und eine gesetzliche Verschärfung bei den
Zahlungen fürs Bürgergeld einführen, das
nun wieder Grundsicherung heißen soll und
früher Hartz IV genannt wurde. Eingeschlos-
sen ist die Senkung der Bundesausgaben für
Unterkunftskosten. Die liegen bei jährlich
rund 11 Mrd. Euro (Miete und Heizkosten)
und sindwegender starkenMietsteigerungen
in den Ballungsräumen stetig wachsend
(„Der Staat zahlt für seine eigeneMietpolitik“,
IZ 39/25).Über dasModell, wie genaubei die-
sen Einsparungen verfahren werden soll, gibt
es aber offenbar noch Diskussionsbedarf. In
der Debatte ist die Abschaffung der soge-
nannten Karenzzeit. Nach dieser dürfen die
Bürgergeldbezieher maximal ein Jahr lang in
ihrer bisherigen Wohnung bleiben, auch
wenn sie dafür in Relation zum zulässigen
Höchstwert vor Ort zu hohe Mieten zahlen.
Der Staat übernimmt so lange. In einer Stel-
lungnahme der Bundesregierung heißt es
nun, sie „prüft derzeit noch, wie der Wegfall
der Karenzzeit für Fälle mit unverhältnismä-
ßig hohen Kosten für die Unterkunft konkret
ausgestaltet werden soll“.

Grundsätzlich würde das Abschaffen der
Karenzzeit bedeuten, dass die Bürgergeld-
empfänger zumindest für einen Teil der
Miete aus eigenenMitteln aufkommenmüss-
ten, die aber bei einem Regelsatz von 563
Euro monatlich eher begrenzt sind. Im Plan
ist auch, dass die bisherige Regelung, nach
der Arbeitslose im ersten Jahr bis zu 40.000
Euro Vermögen behalten dürfen, gestaffelt
nach Alter deutlich abgesenkt wird.

Sozialverbände wie der Paritätische
Gesamtverband warnen davor, dass „die
Streichung der Unterkunftskosten nicht nur
einzelne Betroffene, sondern ganze Familien
in akute Notlagen bringen würde“. Zudem
„entfiele die bislang bestehende Sicherheit
für Vermieter, dass Mieten von Leistungs-
berechtigten zuverlässig übernommen wer-
den“.Hier denkt der Sozialverbandbereits für
Wohnungsgesellschaften mit, die bislang die
Zuverlässigkeit von staatlich gezahlten Mie-
ten schätzen.

An dieserwird unter Umständennoch von
anderer Seite geschraubt. Denn das von SPD-
Chefin Bärbel Bas geführte Ministerium für
Arbeit und Soziales hat nach Medienberich-
tenweitere Vorstellungen, wie die steigenden
Mietkosten eingegrenzt werden könnten.
Die zulässige Miete soll auf das 1,5fache der
am Wohnort geltenden Höchstgrenze gede-
ckelt werden. Das bringe eine Ersparnis von
58 Mio. Euro pro Jahr.

Zusätzlich solle gelten: Wenn die Kalt-
miete gegen die örtliche Mietpreisbremse
verstößt, soll sie künftig nicht mehr als ange-
messen gelten. Und zwar unabhängig von der
Karenzzeit. Die Betroffenen sollen ihren Ver-
mieter auffordern, dieMiete auf das zulässige
Niveau zu senken. Wenn der Vermieter nicht
auf die Aufforderung reagiert, sollen die Leis-
tungsbezieher die Kosten weiter vom Jobcen-
ter erstattet bekommen.Die Rückforderungs-
ansprüche wegen der überzahlten Miete
gehen aber auf das Jobcenter über.

Die neuen Regelungen zur Bürgergeld-
miete sind erst im Stadium des Entwurfs,
könnten Vermietende aber vor einige
Herausforderungen stellen. Jutta Ochs

Deckel für Mietkosten
Grundsicherung. Nach Plänen der Bundesregierung soll bei
Beziehern von Bürgergeld die bislang einjährige Karenzzeit
bei unverhältnismäßig hohen Mietkosten wegfallen.
Sozialverbände, aber auch Vermieter sind beunruhigt.


